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ten ist und nicht als alleinige Geldquelle dienen kann.119

Dennoch hat Crowdfunding das Potenzial, sich in den n�chs-
ten Jahren zunehmend zu einer ernstzunehmenden Finanzie-
rungsalternative zu entwickeln.

Univ.-Professor Dr. Gerd Waschbusch ist Inha-
ber des Lehrstuhls f�r Betriebswirtschaftslehre,
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Dr. Nadine Staub-Ney ist Referatsleiterin f�r
Gr�ndungen, Nachfolge und F�rderung Unter-
nehmertum im saarl�ndischen Ministerium f�r
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr und
Lehrbeauftragte an der Universit�t des Saarlan-
des.

Irina Salfeld, B. Sc., studiert im Masterstudien-
gang „Betriebswirtschaftslehre“ an der Universi-
t�t des Saarlandes.

Betriebliche Altersversorgung

Diplom-Mathematiker Dr. rer. nat. Joachim Lutz und Betriebswirt (FH) Sebastian Lutz,
beide Bergisch Gladbach

Exit-Strategien f�r betriebliche Pensionszusagen
beherrschender Gesellschafter-Gesch�ftsf�hrer

Pensionsverpflichtungen in Form unmittelbarer Pensi-
onszusagen erschweren oder verhindern in vielen F�llen
den Verkauf der Gesellschaft bzw. die Aufnahme neuer
Gesellschafter. Auch bei Familien-Gesellschaften k�nnen
die bestehenden Pensionszusagen bei der Familiennach-
folge Generationskonflikte ausl�sen. Auch der Gesell-
schafter-Gesch�ftsf�hrer (GGF) selbst hat ein hohes In-
teresse, nach Abgabe der Entscheidungsbefugnis und
Verantwortung f�r das Unternehmen seine Versorgung
unabh�ngig vom wirtschaftlichen Schicksal der GmbH
zu gestalten.

Anhand einer Muster GmbH, mit ihren Gesellschafter-
Gesch�ftsf�hrern GGF A und GGF B (beide m�nnlich),
werden nachfolgend m�gliche Exit-Strategien von Pensi-
onszusagen f�r beherrschende GGF anhand eines Pra-
xisbeispiels aufgezeigt.

I. Sachverhalt und Ausgangssituation

Die Firma hat den Gesellschafter-Gesch�ftsf�hrern am
25. 3. 2003 inhaltsgleiche Pensionszusagen erteilt. Die we-
sentlichen Eckdaten dieser Versorgungszusagen sind nach-
folgend aufgef�hrt:

GGFA
Geburtsdatum 16. 12. 1964
Zugesagte Altersrente 36000 Euro p.a.
Rentendynamik 2% p.a.
Altersgrenze 65 Jahre

GGF B
Geburtsdatum 13. 11. 1958
Zugesagte Altersrente 36000 Euro p.a.
Rentendynamik 2% p.a.
Altersgrenze 65 Jahre

119 Vgl. Block/Moritz (Fn. 76), S. 4; Dorfleitner/Kapitz/Wimmer (Fn. 11),
284.
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Die Pensionsr�ckstellungen zum 31. 12. 2015 betragen ca.
550000 Euro (Handelsbilanz) und ca. 340000 Euro (Steuer-
bilanz).

Zur Finanzierung der Pensionszusagen bestehen Lebensver-
sicherungen (Aktivwerte Stand 31. 12. 2015 213680 Euro),
ein Wertpapierdepot (Ansatz in der Steuerbilanz 2015 mit
67411 Euro) sowie Beteiligungen an Personen- und Kapital-
gesellschaften. Der Gesamtwert der Finanzanlagen in der
Steuerbilanz zum 31. 12. 2015 betrug 351091 Euro. Bezo-
gen auf den handelsrechtlichen Erf�llungsbetrag besteht al-
so eine deutliche Unterdeckung von ca. 200 000 Euro.

Im Hinblick auf eine m�gliche Ver�ußerung oder �bertra-
gung der Gesellschaft sollen die Pensionszusagen abgewi-
ckelt werden. F�r die Behandlung der Pensionszusagen im
Rahmen einer m�glichen Unternehmensver�ußerung bieten
sich folgende Alternativen an:

– ein (Teil-)Verzicht auf die Pensionszusagen zur Minde-
rung der Deckungsl�cken

– Vereinbarung eines Rangr�cktritts
– die Abfindung der Versorgungsanwartschaften
– die Auslagerung der erdienten Anwartschaften auf einen

Pensionsfonds
– die bilanzielle Auslagerung und flexible Ausfinanzie-

rung �ber eine Treuhandkonstruktion (CTA – Contractu-
al Trust Arrangement)
oder

– die �bertragung der Pensionszusagen auf eine neue Ge-
sellschaft.

Falls anstelle der Ver�ußerung der Gesellschaft eine Liqui-
dation geplant ist, k�nnen die Pensionszusagen auf eine Li-
quidations-Direktversicherung oder -Pensionskasse �bertra-
gen werden.

Die gesch�ftsf�hrenden Gesellschafter sind im steuerrecht-
lichen Sinne beherrschend, da ihre Kapitalbeteiligung an der
GmbH zusammen 100% betr�gt.

II. Ermittlung der H�he der zum 30. 6. 2016
erdienten Anspr�che

Da die Versorgungsberechtigten das Pensionsalter noch
nicht erreicht haben, muss zun�chst der zeitanteilig erdiente
Anspruch zum heutigen Zeitpunkt ermittelt werden.

Bei der zeitratierlichen Berechnung des past service wird f�r
beherrschende GGF auf die Dienstzeiten ab Zusagedatum
(also nicht ab Diensteintritt) abgestellt (BMF-Schreiben
vom 9. 12. 2002 und BFH-Urteil vom 5. 3. 2008 – IR 12/07).
Dies gilt unabh�ngig von der arbeitsrechtlichen Ausgestal-
tung der Pensionszusage zum vorzeitigen Ausscheiden und
zur H�he der unverfallbaren Anwartschaft (in den Zusagen
vom 25. 3. 2003 wird noch auf die Betriebszugeh�rigkeit ab-
gestellt).

GGFA
Geburtsdatum 16. 12. 1964
Zusagedatum 25. 3. 2003
Stichtag 30. 6. 2016
Altersgrenze 65 Jahre
Altersrente p.a. 36000 Euro

Effektive Zusagedauer zum 30. 6. 2016 159 Monate
Theoretisch m�gliche Zusagedauer
bis zum 31. 12. 2029 321 Monate
K�rzungsfaktor 159/321 = 0,4953
m/n-tel gek�rzte Altersrente zum
30. 6. 2016 17830,80 Euro
Versicherungsmathematisches Alter zum 30.
6. 2016 52 Jahre

Anwartschaftsbarwert der erdienten Anwartschaft zum
30. 6. 2016:

17830,80 * ((12)AIA(52) – (12)AIZ(52))

= 106771 Euro

(Richttafeln Dr. Klaus Heubeck 2005 G, Rechnungszins 6 %, Rentendyna-
mik 2 % Pensionsalter 65).

GGF B
Geburtsdatum 13. 11. 1958
Zusagedatum 25. 3. 2003
Stichtag 30. 6. 2016
Altersgrenze 65 Jahre
Altersrente p. a. 36000 Euro
Effektive Zusagedauer zum 30. 6. 2016 159 Monate
Theoretisch m�gliche Zusagedauer bis zum
30. 11. 2023 248 Monate
K�rzungsfaktor 159/248 = 0,6411
m/n-tel gek�rzte Altersrente zum
30. 6. 2016 23079,60 Euro
Versicherungsmathematisches Alter zum
30. 6. 2016 58 Jahre

Anwartschaftsbarwert der erdienten Anwartschaft zum
30. 6. 2016:

23079,60 * ((12)AIA(58) – (12)AIZ(58))

= 193753 Euro

(Richttafeln Dr. Klaus Heubeck 2005 G, Rechnungszins 6 %, Rentendyna-
mik 2 % Pensionsalter 65).

Die ratierlich erdiente Anwartschaft zum 30. 6. 2016 stellt
jeweils den sog. past service dar. Der future service ist der
Teil der Pensionszusage, der zwar schon zugesagt ist, aber
erst in Zukunft erdient werden muss. Der future service be-
tr�gt 18169,20 Euro Altersrente p.a. bei GGF A bzw.
12 920,40 Euro bei GGF B (jeweils Differenz aus zugesagter
Versorgungsleistung und past service).

Die K�rzung der Pensionszusage auf den past service und
gleichzeitiger Verzicht auf den future service sind arbeits-
und steuerrechtlich zul�ssig (s. hierzu nachfolgenden
Punkt III. Teilverzicht). Hiermit kann die Finanzierungs-
l�cke der Pensionszusagen verringert oder geschlossen
werden.

Falls auf den future service nicht verzichtet werden soll,
kann dieser auch in eine beitragsorientierte Leistungszusage
(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG) auf Kapitalbasis wertgleich um-
gewandelt werden. Dies h�tte zur Folge, dass der Abstand
zwischen steuerrechtlichem Teilwert gem. § 6a EStG und
handelsbilanziellem Erf�llungsbetrag (§ 253 HGB) deutlich
verringert w�rde.
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III. Teilverzicht
Ein Verzicht oder Teilverzicht des gesch�ftsf�hrenden Ge-
sellschafters auf die Pensionszusage f�hrt nach einer BFH-
Entscheidung aus dem Jahr 1997 (BFH vom 9. 6. 1997 – GrS
1/94) dazu, dass bei dem Gesellschafter Eink�nfte aus nicht
selbst�ndiger Arbeit in H�he des quantifizierten (Teil-)Ver-
zichts ausgel�st werden und dieser bei der GmbH als
verdeckte Einlage zu behandeln ist.

Der BFH geht davon aus, dass

– die Anwartschaft auf Leistungen der Altersversorgung
(Pensionszusage) einen einlagef�higen Wert (Wirt-
schaftsgut) darstellt und

– der Verzicht auf diesen Wert (Anwartschaft) eine Verf�-
gung �ber diese darstellt, die zu einem Wertzufluss beim
Verzichtenden f�hrt.

Der Wertzufluss f�hrt beim Gesellschafter zu Eink�nften
nach § 19 EStG.

Auf der GmbH-Ebene erfolgt eine Einlage, hierdurch wird
eine Kapitalerh�hung bewirkt. Gleichzeitig wird die Pensi-
onsr�ckstellung f�r den anteiligen Verzicht gewinnerh�hend
aufgel�st.

Der Verzicht des Gesellschafter-Gesch�ftsf�hrers auf seine
Pensionszusage oder Teile hiervon (Widerruf oder Ein-
schr�nkung im Wege eines Erlasses, Schuldaufhebungs-
oder �nderungsvertrags) ist regelm�ßig als im Gesellschaf-
terverh�ltnis veranlasst anzusehen.

Von einer betrieblichen Veranlassung des Verzichts ist hin-
gegen auszugehen, wenn die Pensionszusage im Zeitpunkt
des Verzichts nach der Rechtsprechung des BFH nicht finan-
zierbar ist.

Dient der Verzicht der Vermeidung einer drohenden �ber-
schuldung der Gesellschaft im insolvenzrechtlichen Sinn
und steht er im Zusammenhang mit weiteren die �berschul-
dung vermeidenden Maßnahmen (wie insbesondere Absen-
kung des Gehalts), ist er entsprechend den allgemeinen
Grund�tzen nur dann betrieblich veranlasst, wenn sich auch
ein Fremdgesch�ftsf�hrer zu einem Verzicht bereit erkl�rt
h�tte.

Falls das vorhandene R�ckdeckungsverm�gen nicht aus-
reicht, um die Pensionszusagen in vollem Umfang zu finan-
zieren und die Gesellschafter-Gesch�ftsf�hrer den dar�ber
hinausgehenden Teil der Pensionszusagen ohne weitere Ge-
genleistung aufgeben, stellt sich die Frage, ob dieser Ver-
zicht zu einer verdeckten Einlage und somit zu einer Ver-
steuerung des Teilwertes (Wiederbeschaffungswertes) in der
Privatsph�re der Gesellschafter-Gesch�ftsf�hrer f�hrt.

Mit dem BMF-Schreiben vom 14. 8. 2012 wird nun klar ge-
regelt, wie der (Teil-)Verzicht eines GGF auf seine Pensions-
anwartschaften ertragsteuerlich zu behandeln ist.

Zun�chst best�tigt das BMF-Schreiben, dass der durch
das Gesellschaftsverh�ltnis veranlasste Verzicht eines
GGF auf eine werthaltige Forderung gegen�ber seiner Ka-
pitalgesellschaft zu einer verdeckten Einlage nach § 8
Abs. 3 S. 3 KStG in die Kapitalgesellschaft und zu einem
Zufluss von lohnsteuerpflichtigen Einnahmen beim GGF
f�hrt. F�r die Bewertung der verdeckten Einlage und da-

mit auch der H�he des Zuflusses wird dabei auf den be-
triebswirtschaftlichen Teilwert der Pensionsanwartschaft
und nicht auf den gem�ß § 6a EStG ermittelten Teilwert
der Pensionsverpflichtung (Pensionsr�ckstellung) abge-
stellt. Der Teilwert ist dabei unter Beachtung der allge-
meinen Teilwertermittlungsgrunds�tze, im Zweifel nach
den Wiederbeschaffungskosten zu ermitteln. Es ist also
der Betrag zu ermitteln, der zum Zeitpunkt des Verzichts
aufgewendet werden m�sste, um eine gleich hohe Pensi-
onsanwartschaft gegen einen vergleichbaren Schuldner zu
erwerben (z.B. Einmalpr�mie zur Versicherung der Ver-
sorgungsverpflichtung).

Verzichtet der GGF nun vor Erreichen der Altersgrenze auf
die komplette Pensionszusage, so liegt eine verdeckte Einla-
ge in H�he der bis zum Verzichtszeitpunkt bereits zeitantei-
lig erdienten Anwartschaft vor. Das bedeutet nun – abwei-
chend zu der fr�heren Meinung des FinMin NRW –, dass
nur der Verzicht auf den past service zu einer verdeckten
Einlage und dem steuerlichen Zufluss f�hrt.

Bei einem Teilverzicht entsteht entsprechend nur eine ver-
deckte Einlage, insoweit der Barwert der bis zum Verzichts-
zeitpunkt bereits erdienten Anwartschaft den Barwert der
gek�rzten Versorgungsleistungen �bersteigt.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein Verzicht auf den k�nftig
noch zu erdienenden Teil der Pensionszusage (future ser-
vice) oder Teile hiervon ohne die negativen steuerlichen
Konsequenzen der BFH-Rechtsprechung zum Verzicht
m�glich ist.

Die maximal m�gliche K�rzung der Pensionszusagen ohne
steuerliche Konsequenzen betr�gt somit 18 169,20 Euro
(GGFA) bzw. 12 920,40 Euro (GGF B), jeweils bezogen auf
die j�hrliche Altersrente (s. Punkt II.)

Das Einfrieren der Pensionszusage auf die ratierlich erdiente
Anwartschaft f�hrt aber zu einer gewinnerh�henden Aufl�-
sung der Pensionsr�ckstellung in der Steuerbilanz im Jahr
der Neuordnung der Zusage, da nach Auffassung der Fi-
nanzverwaltung bei der Berechnung des Teilwertes gem.
§ 6a EStG zu unterstellen ist, dass die gek�rzte Zusage von
Anbeginn bestanden hat. In den Folgejahren ergeben sich
dann wieder Zuf�hrungen, die aber im Vergleich zur unge-
k�rzten Zusage geringer ausfallen.

Der Verzicht auf den future service, also Einfrieren der Zu-
sagen auf den past service w�rde zum Ende des Wirtschafts-
jahres 2016 zu einer gewinnerh�henden Aufl�sung der Pen-
sionsr�ckstellungen (§ 6a EStG) von ca. 110000 Euro f�h-
ren (bezogen auf beide Pensionsverpflichtungen).

IV. Vereinbarung eines Rangr�cktritts
Im Regelfall sind die Verbindlichkeiten eines Unternehmens
in der Reihenfolge nach deren zeitlicher F�lligkeit zu beglei-
chen. Die Rangr�cktrittsvereinbarung greift in diese ur-
spr�ngliche Tilgungsreihenfolge ein, indem sie diese nach-
tr�glich �ndert. Damit wird die Tilgungskonkurrenz mit an-
deren Gl�ubigern vermieden. Es wird eine Rangordnung f�r
den Fall festgelegt, dass die Verm�genswerte der Gesell-
schaft nicht ausreichen, um alle Verbindlichkeiten zu bedie-
nen.



216 StB Heft 7/8 N September 2016

Der Gl�ubiger (GGF A bzw. GGF B) hat auf Grund der Pen-
sionszusage Anspr�che auf zuk�nftige Altersversorgungs-
zahlungen gegen die Gesellschaft als Schuldner. Schon in
der Zusage ist vereinbart, dass die Leistungen bei einer we-
sentlichen �nderung der Verh�ltnisse gek�rzt oder einge-
stellt werden k�nnen (bis auf das verpf�ndete R�ckde-
ckungsverm�gen, das aber nur etwas mehr als 350000 Euro
ausmacht).

�ber diese Regelung hinaus kann zur Vermeidung einer
�berschuldung der Gesellschaft ein Rangr�cktritt f�r die
Pensionszusage vereinbart werden. Der Rangr�cktritt kann
auch nur f�r einen festen Betrag (z.B. 100000 Euro) als Teil-
anspruch aus der Pensionszusage vereinbart werden.

Der Gl�ubiger tritt gem. § 19 Abs. 2, § 39 Abs. 2 InsO mit
seinen gesamten Anspr�chen oder den dokumentierten Teil-
anspr�chen aus der Pensionszusage hinter alle Forderungen
aller gegenw�rtigen oder zuk�nftigen Gl�ubiger (§ 39
Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO) des Schuldners zur�ck.

Die Auszahlung der im Rang zur�ckgetretener Anspr�che
wird der Gl�ubiger nur dann verlangen, soweit der Schuld-
ner diese aus k�nftigen Jahres�bersch�ssen, aus weiterem,
die sonstigen Verbindlichkeiten des Schuldners �bersteigen-
den freien Verm�gen oder einem etwaigen Liquidations-
�berschuss leisten kann.

Der Rangr�cktritt kann z.B. zur �berbr�ckung einer wirt-
schaftlichen Schieflage vor Eingreifen in die Zusage (z.B.
Verzicht auf future service) eingesetzt werden.

V. Abfindung der Versorgungsanwartschaft
durch das Unternehmen

Die Rentenanwartschaft des Gesellschafter-Gesch�ftsf�h-
rers kann im gegenseitigen Einvernehmen durch eine einma-
lige Kapitalleistung abgefunden werden (der Schutzzweck
des Betriebsrentengesetzes findet keine Anwendung f�r be-
herrschende Gesellschafter-Gesch�ftsf�hrer, BGH-Urteil
vom 9. 6. 1980 – II 275/78).

Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen des Betriebsrentenge-
setzes gelten zwar auch f�r Nicht-Arbeitnehmer (§ 17
Abs. 1 S. 2 BetrAVG), wenn ihnen Leistungen der Alters-,
Invalidit�ts- und Hinterbliebenenversorgung aus Anlass
ihrer T�tigkeit f�r ein Unternehmen zugesagt worden sind.
Ausgeschlossen von den arbeitsrechtlichen Bestimmungen
des Gesetzes bleiben aber Arbeitnehmer, die auf Grund ihres
Verm�genseinsatzes und/oder unternehmerischen Einflus-
ses nicht f�r ein fremdes Unternehmen, sondern f�r ihr eige-
nes Unternehmen t�tig werden.

Somit greift § 3 BetrAVG nicht, sowohl Anwartschaften bei
Beendigung des Dienstverh�ltnisses als auch laufende Ren-
ten (Abfindungsverbot neu ab 1. 1. 2005 im Rahmen des Al-
terseink�nftegesetzes) d�rfen in diesem Fall abgefunden
werden. Unabh�ngig davon sieht das Betriebsrentengesetz
grunds�tzlich kein Abfindungsverbot im aktiven Dienstver-
h�ltnis vor.

Grundlage f�r eine Abfindung der Pensionszusage ist der
Kapitalwert der Rentenanwartschaft aus der Pensionszusa-
ge zum Zeitpunkt des Ausscheidens/Rentenbeginns des
Gesellschafters. Der Kapitalwert (Barwert) wird auf Basis

der Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck 2005 G, Zins 6%,
ermittelt. Die Abfindung kann bar oder unbar (z.B. durch
�bertragung einer Finanzanlage wie R�ckdeckungsversi-
cherung, Investment- oder Immobilienfonds) ausgeglichen
werden. Hierbei erfolgt ein Wechsel der Versicherungs-
nehmer-Stellung (R�ckdeckungsversicherung), die �ber-
tragung eines Wertpapierdepots, die �bertragung des Ge-
sellschaftsanteils (z.B. KG-Anteil bei Immobilienfonds).
Der Wertansatz im Rahmen der Kapitalabfindung erfolgt
jeweils mit dem Verkehrswert (Deckungskapital, Kurs-
wert, frei verhandelbarer Kaufpreis f�r Gesellschaftsan-
teil).

Der Kapitalabfindungsbetrag ergibt sich aus der H�he des
Barwertes bzw. Anwartschaftsbarwertes. Der Abfindungs-
betrag stellt f�r das Unternehmen eine Betriebsausgabe dar,
soweit er den Barwert nicht �berschreitet. Vom Versor-
gungsberechtigten ist der Abfindungsbetrag wie Einkom-
men zu versteuern (§ 19 EStG, Eink�nfte aus nichtselbst�n-
diger T�tigkeit). Die Steuerlast kann gegebenenfalls durch
die Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG (1/5-Regelung) ge-
mindert werden.

Die Abfindungsbetr�ge w�rden zum 30. 6. 2016 106771 Eu-
ro (GGF A) und 193753 Euro (GGF B) betragen (s. Punkt
II.).

Die f�r die Pensionszusagen gebildeten Pensionsr�ckstel-
lungen gem. § 6 a EStG sind im Zuge der Abfindung ge-
winnerh�hend aufzul�sen.

Die Abfindung/Kapitalisierung der Pensionsanwartschaften
kann auch zu einem sp�teren Zeitpunkt erfolgen, z.B. bei
Ausscheiden aus der Gesellschaft oder �bertragung der Ge-
sellschaft (Basis kann auch hier die gek�rzte Anwartschaft
zum 30. 6. 2016 sein, wenn zum jetzigen Zeitpunkt ein Teil-
verzicht vereinbart wird). Die Kapitalwerte im Pensionsalter
65 betragen f�r diese gek�rzten Zusagen 240716 Euro
(GGFA) bzw. 303058 Euro (GGF B).

VI. Auslagerung bestehender Pensions-
zusagen auf einen Pensionsfonds

Neben der Kapitalisierung und Abfindung der Pensionsan-
spr�che, ist auch eine lohnsteuerfreie Auslagerung unmittel-
barer Pensionszusagen auf einen Pensionsfonds m�glich,
und zwar der H�he nach auf die erdiente Anwartschaft (past
service) begrenzt.

Seit dem Jahr 2002 ist es m�glich, die Verpflichtungen aus
einer Pensionszusage gegen Zahlung eines Einmalbetrages
auf einen so genannten Pensionsfonds zu �bertragen.

Der f�r die �bernahme der Pensionsverpflichtungen vom
abgebenden Unternehmen zu zahlende Einmalbetrag kann
auf Antrag nach § 4e Abs. 3 EStG in den n�chsten 10
Wirtschaftsjahren, die auf das Jahr der �bernahme der
Pensionszusage durch den Pensionsfonds folgen, gleich-
m�ßig verteilt als Betriebsausgabe geltend gemacht wer-
den.

Ist im Zusammenhang mit der Abl�sung der Pensionszusage
eine Pensionsr�ckstellung aufzul�sen, so kann der oben ge-
nannte Einmalbetrag bis zu dieser H�he bereits im Wirt-
schaftsjahr der Abl�sung als Betriebsausgabe abgezogen
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werden. Der Anteil des Einmalbetrages, der die Pensions-
r�ckstellung ggf. �bersteigt, ist wie oben beschrieben zu ver-
teilen.

Die �bernahme der Pensionsverpflichtungen durch einen
Pensionsfonds l�st beim Versorgungsberechtigten gem. § 3
Nr. 66 EStG keinen steuerlichen Zufluss aus. Die f�lligen
Rentenleistungen sind – abweichend von der Besteuerung
von Rentenleistungen aus Pensionszusagen, die nach § 19
Abs. 2 EStG zu versteuern sind – gem�ß § 22 Nr. 5 EStG
voll zu versteuern. Macht der Arbeitgeber die Beitr�ge an
den Pensionsfonds hingegen im �bergangsjahr auch f�r den
Teil oberhalb der bilanzierten Pensionsr�ckstellungen als
Betriebsausgaben geltend, so f�hrt dies beim Arbeitnehmer
zu einem lohnsteuerlichen Zufluss in H�he der geleisteten
Beitr�ge.

Bei einer entgeltlichen �bertragung von Versorgungsan-
wartschaften aktiver Besch�ftigter kommt die Anwendung
von § 3 Nr. 66 EStG nur f�r Zahlungen an den Pensions-
fonds in Betracht, die f�r die bis zum Zeitpunkt der �bertra-
gung bereits erdienten Versorgungsanwartschaften geleistet
werden.

Zahlungen an den Pensionsfonds zu zuk�nftigen noch zu er-
dienenden Anwartschaften sind ausschließlich in dem be-
grenzten Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG lohnsteuerfrei.

Bei der Bemessung des Einmalbetrages ist also von der
zeitanteilig erdienten Anwartschaft zum �bertragungszeit-
punkt (past service) auszugehen. Dabei wird man feststel-
len, dass ein Pensionsfonds f�r deren Abl�sung einen Be-
trag fordern wird, der den Erf�llungsbetrag nach § 253
HGB deutlich (Faktor 1,5 – 2), sowie die entsprechende
Pensionsr�ckstellung gem. § 6a EStG u.U. erheblich (Fak-
tor 2,5 – 3,5) �bersteigt mit der Folge, dass der �berstei-
gende Betragsanteil �ber 10 Wirtschaftsjahre als Betriebs-
ausgabe in der Unternehmensbilanz verteilt werden muss.
Der Grund f�r den h�heren Abl�sungsbetrag ist u.a. darin
zu suchen, dass Pensionsfonds derzeit i.d.R. wie Versiche-
rungsgesellschaften kalkulieren, d.h. sie kalkulieren mit
anderen biometrischen Grundlagen und einem niedrigeren
Rechnungszins als sie f�r die Berechnung von Pensions-
r�ckstellungen vorgeschrieben sind. Allerdings wird der
h�here Kapitaleinsatz zu Beginn sowohl w�hrend der An-
wartschaftszeit als auch in der Rentenphase teilweise da-
durch ausgeglichen, dass die Rentenleistungen aus dem
Pensionsfonds durch die �berschussbeteiligung sukzessive
ansteigen. Der Einmalbetrag w�rde also ca. 380000 Euro
(GGF A) bzw. 630000 Euro (GGF B) betragen (auf Basis
der steuerlichen Teilwerte zum 31. 12. 2015 in H�he
128000 Euro (GGF A) bzw. 212000 Euro (GGF B), in der
Summe also ca. 1000000 Euro).

Inzwischen bieten die Pensionsfonds auch L�sungen ohne
versicherungsf�rmige Garantien an. Hierbei kommt auch
ein h�herer Rechnungszins im Vergleich zu dem Garantie-
zins der Lebensversicherer (aktuell 1,25%) zur Anwendung.
Der Vorteil besteht dann darin, dass der Einmalbeitrag zur
Abl�sung des past service deutlich n�her an der bilanzierten
Pensionsr�ckstellung liegt. Bei diesem L�sungsansatz be-
steht aber der Nachteil des Risikos zur Nachschusspflicht.
Der Einmalbeitrag zur Auslagerung auf den Pensionsfonds

bei einem angenommenen Rechnungszins von 3% betr�gt
z.B. 620000 Euro f�r beide Pensionsverpflichtungen (im
Vergleich zur handelsrechtlichen R�ckstellung von 550000
Euro zum 31. 12. 2015).

Außerdem ist zu beachten, dass Pensionsfonds grunds�tz-
lich nur Rentenleistungen zusagen d�rfen (also keine Kapi-
talleistungen). Bei Rentenbeginn besteht aber ein Wahl-
recht, bis zu 30% des Deckungskapitals des Pensionsfonds
zu kapitalisieren und den Rest als lebensl�ngliche Rente zu
gew�hren. Invaliden- und Hinterbliebenenleistungen sind
ebenfalls als Rentenzahlung zul�ssig.

Falls auf den future service nicht verzichtet werden soll,
k�nnen diese Teilrenten (18169,20 Euro bei GGF A und
12920,40 Euro GGF B) auch �ber eine kongruent r�ckge-
deckte Unterst�tzungskasse – ohne Bilanzber�hrung – aus-
finanziert werden. Die Dotierung der R�ckdeckungspr�-
mien stellt steuerwirksame Betriebsausgaben dar. Die Ren-
tenzahlungen der Unterst�tzungskasse werden wie
Pensionszusagen lohnsteuerlich behandelt (§ 19 EStG).

VII. Bilanzielle Auslagerung auf
ein Treuhandmodell

Treuhandmodelle zur bilanziellen Auslagerung und Insol-
venzsicherung von betrieblichen Versorgungsverpflichtun-
gen werden kurz CTA (Contractual Trust Arrangement)
genannt. Kennzeichnend f�r einen CTA sind zwei Treuhand-
abreden, n�mlich die Verwaltungstreuhand und die Siche-
rungstreuhand (sog. doppelseitige Treuhand).

Die Verwaltungstreuhand regelt die Bedingungen zur �ber-
tragung des Planverm�gens und die Verm�gensverwaltung
und -anlage (Anlagerichtlinien, Weisungsrecht des Arbeit-
gebers gegen�ber dem Treuh�nder etc.). Außerdem werden
die Bedingungen f�r die R�ck�bertragung des Treuhandver-
m�gens festgelegt.

�ber die Sicherungstreuhand hat der Versorgungsberech-
tigte im Insolvenzfall des Unternehmens ein eigenst�ndiges
Forderungsrecht gegen�ber dem Treuh�nder. Außerdem re-
gelt die Sicherungstreuhand ausdr�cklich, dass das Treu-
handverm�gen ausschließlich der Sicherung der Versor-
gungsanspr�che dienen soll.

Inzwischen haben sich neutrale Gruppentreuh�nder am
Markt etabliert, die mit fast allen Kapitalanlagegesell-
schaften zusammenarbeiten k�nnen. Hiermit ist auch der
Vorteil verbunden, dass bestehende R�ckdeckungsverm�-
gen wie R�ckdeckungsversicherungen oder Wertpapierde-
pots �bertragen werden k�nnen. Außerdem besteht dann
f�r die k�nftige Ausgestaltung der Kapitalanlage und
Ausfinanzierung bestehender Deckungsl�cken eine gr�ße-
re Flexibilit�t.

Die M�glichkeit der flexiblen Ausfinanzierung einschließ-
lich der handelsbilanziellen Saldierung kann eine liquidi-
t�tsschonende Alternative zur Auslagerung auf einen Pensi-
onsfonds sein (die Optionen zur sp�teren Auslagerung auf
den Pensionsfonds beim Ausscheiden, Rentenbeginn bzw.
Verkauf des Unternehmens oder zur �bertragung auf die Li-
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quidations-Direktversicherung bei Einstellung der T�tigkeit
bleiben in diesem Fall erhalten).

VIII. �bertragung der Pensionszusage auf
eine neu zu gr�ndende Gesellschaft

Die gesetzlichen Vorschriften zur �bertragung einer Pensi-
onszusage auf einen neuen Arbeitgeber ergeben sich aus
§ 4 Betriebsrentengesetz (BetrAVG). Danach kann nach
Beendigung des Dienstverh�ltnisses im Einvernehmen des
ehemaligen mit dem neuen Arbeitgeber sowie dem Arbeit-
nehmer die Pensionszusage mit ihrem �bertragungswert
(Kapitalwert des Versorgungsanspruchs) auf den neuen Ar-
beitgeber �bertragen werden. Der �bertragungswert ent-
spricht dem Barwert des Pensionsanspruchs, bewertet nach
den steuerrechtlich anerkannten Rechnungsgrundlagen
und dem Rechnungszins gem. § 6a EStG.

Voraussetzungen sind also, dass ein neues Anstellungsver-
h�ltnis mit dem �bernehmenden Arbeitgeber abgeschlos-
sen wird und dass der zu �bertragende Verm�genswert
den Barwert der Pensionsverpflichtung nicht �bersteigt
(sonst verdeckte Gewinnaussch�ttung) bzw. unterschreitet
(Teilverzicht mit steuerlichen Konsequenzen der verdeck-
ten Einlage und der Lohnversteuerung bei beherrschenden
gesch�ftsf�hrenden Gesellschaftern, s. Punkt III. Teilver-
zicht).

Die �bertragung von Pensionszusagen beherrschender Ge-
sellschafter-Gesch�ftsf�hrer steht aber zurzeit im Fokus der
Finanzverwaltung und der Finanzgerichte. Aus zwei aktuel-
len Entscheidungen der FG D�sseldorf und K�ln ergeben
sich steuerrechtliche Risiken, die heute noch nicht abschlie-
ßend beurteilt werden k�nnen, da beide F�lle im Revisions-
verfahren beim BFH anh�ngig sind.

Im Falle des FG K�ln wurde eine GGF-Pensionszusage auf
eine weitere Gesellschaft, in der der Versorgungsberechtigte
ebenfalls GGF war, �bertragen. Mit dieser �bertragung
sollte die Bilanz der abgebenden Gesellschaft verbessert
werden, da f�r diese ein K�ufer gesucht wurde. Die Pensi-
onszusage wurde auf den erdienten Anspruch eingefroren
und ein Verm�genswert in H�he des Barwertes der erdienten
Anwartschaft (ca. 761500 Euro) an die �bernehmende Ge-
sellschaft �berwiesen.

Die Finanzverwaltung sah in diesem Vorgang – mit Verweis
auf die BFH-Entscheidung vom 12. 4. 2007 – einen lohn-
steuerlichen Zufluss von Arbeitslohn beim GGF in H�he
von 761500 Euro. Ein Arbeitgeberwechsel habe nicht vor-
gelegen, somit k�nne die �bertragung auch nicht lohnsteu-
erfrei gem. § 3 Nr. 55 EStG gestellt werden.

Das FG K�ln hat die Einsch�tzung der Finanzverwaltung
best�tigt. Es kommt zwar zu dem Ergebnis, dass die Zah-
lung des Abl�sungsbetrages keine vGA darstellt, die Ursa-
che also nicht im Gesellschaftsverh�ltnis, sondern im
schuldrechtlichen Arbeitsverh�ltnis liegt. Ein Zufluss gem.
§ 11 EStG liegt dann vor, wenn der Steuerpflichtige �ber
die Einnahmen wirtschaftlich verf�gen kann und somit bei
ihm eine Verm�gensmehrung eingetreten ist. Bei der
�bertragung der Pensionszusage fließt ihm dann zus�tzli-
cher Arbeitslohn zu, wenn die �bertragung und damit die

Zahlung des Abl�sungsbetrages auf sein Verlangen hin ge-
schehen. Diese Voraussetzung sah das FG K�ln als erf�llt
an.

In der aufnehmenden Gesellschaft war der Versorgungsbe-
rechtigte nur zum Gesch�ftsf�hrer bestellt, er hatte keinen
Anstellungsvertrag. Auch hierin sah das FG einen Beleg,
dass kein Arbeitgeberwechsel vorlag. Gegen das Urteil ist
Revision beim BFH (VI R 46/13) eingelegt worden.

Das FG D�sseldorf hatte sich mit einem �hnlichen Fall am
24. 10. 2012 besch�ftigt. Die Pensionszusage des GGF war
�ber eine R�ckdeckungsversicherung ausfinanziert worden,
die im Jahre 2006 f�llig war (476000 Euro). Dieses R�ck-
deckungsverm�gen wurde vom sonstigen Betriebsverm�gen
separiert. Es wurde eine Monatsrente in H�he von 3500 Eu-
ro festgelegt, die solange gezahlt werden sollte, bis das Ka-
pital in H�he von 476000 Euro aufgezehrt war.

Es wurde dann eine zweite GmbH gegr�ndet, deren allei-
nige Aufgabe darin bestand, die Rentenzahlung zu �ber-
nehmen und das R�ckdeckungskapital zu verwalten (Pen-
sionsverwaltende Gesellschaft). Im Zuge der Ver�ußerung
der urspr�nglich verpflichteten GmbH wurde die Zahlung
in H�he von 476000 Euro auf die Pensions-GmbH vollzo-
gen. Der Versorgungsberechtigte war beherrschender GGF
(Allein-Gesellschafter) der ersten GmbH und alleiniger
Gesellschafter und Gesch�ftsf�hrer der zweiten GmbH.

Das FA sah in der �bertragung der Pensionszusage und
der Zahlung des Ausgleichsbetrages einen Lohnzufluss in
H�he von 476000 Euro beim GGF. Das FG D�sseldorf
schloss sich dieser Ansicht an. Mit der unter der Zustim-
mung des GGF erfolgten �bertragung der Pensionszusage
auf die von ihm gegr�ndete Pensions-GmbH �bte der
GGF nach Ansicht des FG die alleinige Verf�gungsmacht
�ber das Kapital aus, da es ihm als alleiniger GGF beider
Gesellschaften jederzeit m�glich war, �ber das Kapital zu
verf�gen. Das sah das FG als ausreichend an, um einen
Lohnzufluss zu begr�nden.

Auch gegen dieses Urteil wurde Revision beim BFH (VI R
18/13) eingelegt.

Wertung: Beide Revisionsverfahren haben große Bedeutung
f�r die Praxis. Bei vielen „rentennahen“ GGF wird die �ber-
tragung/Auslagerung der bestehenden/ausfinanzierten Pen-
sionszusage auf eine pensionsverwaltende Gesellschaft im
Zuge der Unternehmens�bergabe oder des Verkaufs der Ge-
sellschaft als Exit-Strategie �berdacht.

Das Motiv, mit der �bertragung einer Pensionszusage die
Verkaufschancen einer Gesellschaft zu erh�hen bzw. �ber-
haupt erst die Realisierung des Verkaufs zu erm�glichen, ist
legitim und keineswegs gesellschaftsrechtlich begr�ndet.
Bei dem Verkauf und der Fortf�hrung der Gesellschaft geht
es nicht vordergr�ndig um die Realisierung eines hohen Ver-
kaufserl�ses sondern um die Fortf�hrung des Unterneh-
mens, die Erhaltung der Arbeitspl�tze und die Kontinuit�t
der Kundenbeziehungen (Auftraggebend und -nehmend).
Die Motivation f�r den Verkauf ist also betrieblich begr�n-
det. Auch das FG ist der Meinung, dass die �bertragung der
Pensionszusage keine vGA darstellt und somit nicht im Ge-
sellschaftsverh�ltnis veranlasst ist.
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F�r den lohnsteuerlichen Zufluss gem. § 11 EStG besteht
aber nach unserer Meinung �berhaupt keine Basis, wenn
sich der Schuldner der Zusage �ndert. Der Versorgungsbe-
rechtigte kann nicht �ber die �bertragenen Verm�gensmittel
verf�gen oder die sofortige Erf�llung der Zusage in Form
einer Abfindung fordern (anders als in dem Fall des BFH
vom 12. 4. 2007, als der Versorgungsberechtigte die Wahl
zwischen Abfindung und �bertragung hatte).

Die f�r die Praxis interessante Frage, ob man bei der aufneh-
menden Gesellschaft von einem neuen Arbeitgeber spre-
chen kann, wenn der GGF bereits die Altersgrenze erreicht
hat und die Altersrente bezieht, wird vom FG D�sseldorf lei-
der nicht thematisiert.

Zwei weitere Argumente sprechen gegen die Wertung der
Finanzgerichtsbarkeit einer �bertragung der Pensionszusa-
ge als Lohnzufluss:

– Stirbt der Versorgungsberechtigte kurz nach der �bertra-
gung, dann hat er den Kapitalwert in voller H�he lohnver-
steuert, w�hrend gleichzeitig bei der GmbH eine gewinn-
erh�hende Aufl�sung der Pensionsr�ckstellung in (fast)
gleicher H�he entsteht (Doppelbesteuerung).

– Wird anstelle der �bertragung auf die zweite GmbH die
Auslagerung auf eine Liquidations-Direktversicherung
gew�hlt, bleibt die �bertragung des Verm�genswertes
lohnsteuerfrei (§ 3 Nr. 65 b) EStG). In diesem Fall m�ss-
te die Gesellschaft aber liquidiert und damit alle Arbeit-
nehmer entlassen werden.

IX. Liquidations-Direktversicherung

Das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) regelt in § 4 (�bernah-
me) Abs. 4 (Liquidation) f�r Unternehmensliquidationen:

„Wird die Betriebst�tigkeit eingestellt und das Unternehmen
liquidiert, kann eine Zusage von einer Pensionskasse oder
von einem Unternehmen der Lebensversicherung ohne Zu-
stimmung des Arbeitnehmers oder Versorgungsempf�ngers
�bernommen werden, wenn sichergestellt ist, dass die �ber-
schussanteile ab Rentenbeginn entsprechend § 16 Abs. 3
Nr. 2 verwendet werden.“

Die unmittelbare Pensionszusage bzw. unverfallbare An-
wartschaft kann also von einer Pensionskasse oder Direkt-
versicherung �bernommen werden. Durch das Steuerberei-
nigungsgesetz vom 22. 12. 1999 ist die Lohnsteuerbarriere
f�r den Sonderfall der Liquidation gem�ß der neuen Vor-
schrift des § 3 Nr. 65 S. 2 und 3 EStG beseitigt worden. Die
Beitr�ge des Arbeitgebers (Einmalbeitrag zur Ausfinanzie-
rung der Pensionszusage) an die Pensionskasse oder Direkt-
versicherung l�sen dann keine Lohnsteuer (auch keine Pau-
schalsteuer gem�ß § 40 b EStG) aus, wenn sie anl�sslich der
Firmenliquidation zwecks �bertragung der Versorgungsver-
pflichtung entrichtet werden.

Die Versorgungsleistungen werden nach der �bernahme der
Zahlungsverpflichtung durch die Pensionskasse oder den
Lebensversicherer weiterhin wie unmittelbare Versorgungs-
zusagen nach § 19 EStG versteuert, d.h. sie sind in vollem
Umfang als Eink�nfte aus nichtselbstst�ndiger T�tigkeit
steuerpflichtig.

F�r die Firma stellen die zu zahlenden Einmalbeitr�ge f�r
den Abschluss der Liquidationsdirektversicherung steuer-
wirksame Betriebsausgaben dar.

Die f�r die entsprechende Pensionsverpflichtung gebildete
Pensionsr�ckstellung ist in der Liquidationsbilanz gewinn-
erh�hend aufzul�sen. Gleichzeitig wird die bestehende
R�ckdeckungsversicherung der abzul�senden R�ckde-
ckungsversicherung r�ckgekauft (Betriebseinnahme) und
der bilanzierte Aktivwert der R�ckdeckungsversicherung
aufgel�st (Gewinnminderung).

Die zugesagten Versorgungsleistungen sind – ohne Einrech-
nung der vor Erreichen der Altersgrenze anfallenden Ge-
winn�bersch�sse – kongruent abzudecken. Das bedeutet,
dass eine zugesagte Altersrente als garantierte Altersrente,
eine zugesagte Kapitalleistung als garantierte Versiche-
rungssumme versichert wird. S�mtliche �bersch�sse ab
Rentenbeginn sind kraft Gesetzes zur Erh�hung der laufen-
den Leistungen zu verwenden und stehen somit dem Versor-
gungsberechtigten zu.

Nach den gesetzlichen Vorschriften wird dem ausgeschiede-
nen Arbeitnehmer die wirtschaftliche Nutzung des Wertes
seiner Versorgungszusage vor Eintritt eines Versorgungs-
falls auch im Liquidationsfall verwehrt, obwohl ihm ein un-
widerrufliches Bezugsrecht einger�umt bzw. die Versiche-
rungsnehmerstellung �bertragen wird. Die zum Zwecke der
Verpflichtungs�bernahme abgeschlossene Versicherung
darf vom Versorgungsberechtigten nicht beliehen oder abge-
treten werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die
Versorgungsleistungen bei Eintritt des Versorgungsfalls
auch tats�chlich zur Verf�gung stehen.

Die Einmalpr�mien zur Liquidations-Direktversicherung
liegen aber analog Pensionsfonds beim 1,5- bis 2-fachen der
handelsbilanziellen R�ckstellungen, da der Versicherer mit
einem abweichenden Zins, anderen Sterbewahrscheinlich-
keiten und Administrationskosten kalkuliert.

X. Ergebnis
Der Verzicht auf die kompletten Pensionszusagen ist nicht
sinnvoll, da in diesem Fall der betriebswirtschaftliche Teil-
wert (Mindestwert 106771 Euro GGF A bzw. 193753 Euro
GGF B) lohnversteuert werden muss (die Gegenleistung be-
steht in einer Kapitalerh�hung an der GmbH durch ver-
deckte Einlagen).

Der Teilverzicht durch Einfrieren der Pensionszusagen auf
den past service (ratierlich erdiente Anwartschaften auf Al-
tersrenten zum 30. 6. 2016) l�st zwar keine Lohnsteuerbe-
lastung bei den Versorgungsberechtigten (Gesellschaftern)
aus, die GmbH muss aber zum 31. 12. 2016 die Pensions-
r�ckstellungen in der Steuerbilanz um ca. 110000 Euro ge-
winnerh�hend aufl�sen und nachversteuern. Falls Verlust-
vortr�ge bestehen, k�nnen diese hiermit verrechnet werden.

Denkbare L�sungsans�tze ergeben sich durch die Option
der Kapitalisierung der Altersrente bei Ausscheiden bzw.
Eintritt des Versorgungsfalls (nachteilig ist hier die soforti-
ge und ggf. hohe Steuerbelastung des Gesamtwertes der
Altersversorgung), die M�glichkeit zur Auslagerung des
past service auf einen Pensionsfonds – ggf. mit gleichzei-
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tigem Verzicht auf den future service – (Nachteil w�re hier
der hohe Liquidit�tsabfluss zur Auslagerung auf den Pen-
sionsfonds) oder die �bertragung auf eine neu zu gr�n-
dende Gesellschaft mit dem Eintritt der Gesellschafter als
Gesch�ftsf�hrer in diese Gesellschaft und gleichzeitigem
Ausscheiden aus der bisherigen Arbeitgeber GmbH (auf
Grund der steuerlichen Risiken der aktuellen Rechtslage
sollte hierzu eine verbindliche Auskunft bei dem zust�ndi-
gen Betriebsst�ttenFA eingeholt werden, zumindest solan-
ge noch keine positive Entscheidung des BFH zur �bertra-
gung einer GGF-Versorgung auf eine neue Gesellschaft er-
gangen ist).

Mit dem Rangr�cktritt kann zur �berbr�ckung einer wirt-
schaftlichen Schieflage zun�chst ein Teilverzicht vermieden
bzw. verschoben werden. Die bilanzielle Auslagerung und
Sicherung �ber eine doppelst�ckige Treuhand kann eine at-
traktive Alternative zur Auslagerung auf den Pensionsfonds
sein.

Dr. Joachim Lutz, Dipl.-Mathematiker, ist ge-
sch�ftsf�hrender Gesellschafter der Dr. Lutz Ge-
sellschaft f�r Pensionsmanagement mbH in R�s-
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st�ndiger (Institut der versicherungsmathemati-
schen Sachverst�ndigen) und Aktuar t�tig. Fer-
ner ist er Autor vieler wissenschaftlicher und
praktischer Fachpublikationen auf den Gebieten
der bAV und zudem Fachdozent f�r die rechts-,
unternehmens- und steuerberatenden Berufe.

Sebastian Lutz ist Betriebswirt (FH) und als Be-
rater und Gutachter in der Dr. Lutz Gesellschaft
f�r Pensionsmanagement mbH in R�srath t�tig.
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Defizite beim Zusammenspiel von Stichtagsprinzip und
R�ckwirkungsfiktion im Rahmen von § 8b Abs. 4 KStG
– Zugleich ein Ausblick auf eine m�gliche
Neugestaltung

Nachdem im ersten Teil dieser Beitragsreihe die Tatbe-
standsmerkmale und Rechtsfolgen der Streubesitzdivi-
dendenregelung aus § 8b Abs. 4 KStG dargestellt wur-
den, besch�ftigt sich dieser Beitrag mit dem Zusammen-
spiel von Stichtagsprinzip und R�ckwirkungsfiktion
innerhalb der in Rede stehenden Vorschrift. Seit dem
1. 3. 2013 sind Bez�ge im Sinne von § 8b Abs. 1 KStG
abweichend von dessen Satz 1 steuerpflichtig, wenn die
Beteiligung der dividendenempfangenden K�rperschaft
zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar weniger als
10% betragen hat. Gleichzeitig gilt der unterj�hrige
Erwerb einer Beteiligung von mindestens 10% als zu
Beginn des Kalenderjahres erfolgt. Der vorliegende Bei-
trag stellt das Zusammenwirken dieser beiden Vorschrif-
ten im Rahmen des § 8b Abs. 4 KStG dar und zeigt die
Auslegungsbed�rftigkeit der Norm sowie verbleibende
Fragen auf. Schließlich wird eine m�gliche Neugestal-
tung der Regelung diskutiert.

I. Einleitung
In Reaktion auf das EuGH-Urteil vom 20. 10. 20111 ver-
abschiedete der Gesetzgeber am 21. 3. 2013 das EuGH-
Div UmsG,2 mit dem die Steuerfreiheit f�r Beteiligungser-
tr�ge nach § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG f�r so genannte
Streubesitzdividenden eingeschr�nkt wurde. Die Neurege-
lung wurde in § 8b Abs. 4 KStG verankert und bestimmt
in Satz 1 Hs 1, dass Bez�ge im Sinne des § 8b Abs. 1
KStG abweichend von dessen Satz 1 bei der Ermittlung
des Einkommens zu ber�cksichtigen sind, wenn die Betei-
ligung zu Beginn des Kalenderjahres (Stichtagsprinzip)
unmittelbar weniger als 10% des Grund- oder Stammka-

1 Vgl. EuGH, 20. 10. 2011 – Rs. C-284/09, Kommission/Deutschland,
ECLI:EU:C:2011:670, Slg. 2011, I-9879-9914, BB 2011, 2910 m. BB-
Komm. Behrens.

2 Vgl. EuGHDivUmsG, 21. 3. 2013, BGBl. I 2013, 561 ff.


